








Auf dieser Seite sind unsere Reiseangebote zu Weihnach-
ten und Silvester 2010/2011 aufgeführt. Die Leistungs-

beschreibungen sowie die Beschreibungen zum Haus und 
jeweiligen Ort fi nden Sie auf den angegebenen Seiten.

Weihnachten
und Silvester
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Weihnachten und Silvester in Gemeinschaft erleben

14 Tage 

schon ab

685,-

Bad
Salzschlirf
Leistungsbeschreibung 
siehe Seite 21

REISETERMIN & PREISE

SE 1077 16.12.10-03.01.11 18 Tage

Doppelzimmer p.P.  945,00 €
Einzelzimmer  995,00 €

Mindestteilnehmerzahl: 20

Bad
Rothenfelde
Leistungsbeschreibung 
siehe Seite 20

REISETERMIN & PREISE

SE 1078 15.12.10-05.01.11 21 Tage

Doppelzimmer p.P.  1.170,00 €
Einzelzimmer  1.275,00 €

Mindestteilnehmerzahl: 17

Bad
Pyrmont
Leistungsbeschreibung 
siehe Seite 18

REISETERMIN & PREISE

SE 1079 21.12.10-04.01.11 14 Tage

DZ/DU/WC p.P.  765,00 €
DZ/DU/WC/Balkon p.P.  785,00 €
EZ/DU/WC 815,00 €
EZ/DU/WC/Balkon 850,00 €
EZ/WC (Sonderpreis)  685,00 €

Mindestteilnehmerzahl: 22

Wangerooge
Leistungsbeschreibung 
siehe Seite 42

REISETERMIN & PREISE

SE 1063 20.12.10.-03.01.11 14 Tage

Preise und Kategorien Seite 43

Nähere Informationen zum Weihnachts- 
und Silvesterprogramm Wangerooge 
erhalten Sie beim Caritasverband 
Dortmund.
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Auskunft und Anmeldung

Caritasverband Altena-Lüdenscheid

Ulrike Laaser-Stenns
Mo-Fr 9-12 Uhr
Werdohler Straße 3, 58762 Altena
Tel. (0 23 52) 91 93 12	
Fax (0 23 52) 91 93 16	
laaser-stenns@caritas-altena.de

Caritasverband Castrop-Rauxel	

Barbara Stromberg
Mo-Fr 8-12 Uhr, Di, Mi 14-16 Uhr
Lambertusplatz 16
44575 Castrop-Rauxel
Tel. (0 23 05) 9 23 55 33
Fax (0 23 05) 9 23 55 40
b.stromberg@caritas-castrop-rauxel.de

Caritasverband Datteln

Monika Garbers
Di-Do 9-11 Uhr
und nach Vereinbarung
Kirchstraße 29, 45711 Datteln
Tel. (0 23 63) 56 56 16
Fax (0 23 63) 56 56 76
monika.garbers@caritas-datteln.de

Caritasverband Dortmund 	

Christiane Diekhans
Mo-Do 9-16 Uhr, Fr 9-14 Uhr	
Silberstraße 28a, 44137 Dortmund
Tel. (02 31) 18 71 51-11	
Fax (02 31) 18 71 51-15
christiane.diekhans@caritas-dortmund.de

Caritasverband Gelsenkirchen 	

Anne Mayer
Mo-Do 9-15 Uhr, Fr 9-12.30 Uhr
Kirchstraße 51, 45879 Gelsenkirchen
Tel. (02 09) 1 58 06-30 
Fax (02 09) 1 58 06-45
anne.mayer@caritas-gelsenkirchen.de
Vertretung: Barbara Bednarz
Mo-Do 8-12 Uhr, Tel. (02 09) 1 58 06-35
sekretariat@caritas-gelsenkirchen.de

Caritasverband Hagen	

Monika Blechmann-Hesse
Mo-Fr 8.30-12 Uhr	
Hochstraße 83 a, 58095 Hagen	
Tel. (0 23 31) 9 18 40
Fax (0 23 31) 18 30 07
blechmann@caritas-hagen.de

Caritasverband Hamm

Eva Heute
Franziskanerstraße 3, 59065 Hamm
Tel. (0 23 81) 14 41 23
Fax (0 23 81) 14 41 44
heute@caritas-hamm.de

Caritasverband Herne

Sandra Colitti
Geschäftsstelle Herne
Mo, Mi, Do 9-12 Uhr
Schulstr. 16, 44623 Herne
Tel. (02323) 9 29 60 28
Fax (02323) 9 29 60 11
s.colitti@caritas-herne.de

Geschäftsstelle Wanne- Eickel
Di, Fr 9-12 Uhr
Hospitalstr. 12, 44649 Herne
Tel. (02325) 92 80-17
Fax (02325) 92 80-11

Caritasverband Iserlohn 

Anke Stuchlik
Geschäftsstelle Iserlohn, Hemer
Di, Do 10-16 Uhr, Fr 10-12 Uhr	
Karlstraße 15, 58636 Iserlohn
Tel. (0 23 71) 81 86 16
Fax (0 23 71) 81 86 51	
a.stuchlik@caritas-iserlohn.de

Geschäftsstelle Menden, Balve	  
jeden 1. Mi im Monat 9.30-12 Uhr
Kirchplatz 2, 58706 Menden 	
Tel. (0 23 73) 3 99 97 84	
Fax (0 23 71) 81 86 51	
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Auskunft und Anmeldung

Caritasverband Lünen	

Gisela Knodel
Geschäftsstelle Lünen
Mo-Fr 9-12 Uhr
Graf-Adolf-Straße 23 44534 Lünen
Tel. (0 23 06) 70 04 11
Fax (0 23 06) 70 04 40	
knodel@caritas-luenen.de	

Geschäftsstelle Selm	
Overbergweg 19, 59379 Selm
Tel. (0 23 06) 70 04 11	

Geschäftsstelle Werne
Südmauer 11, 59368 Werne
Tel. (0 23 06) 70 04 11
	

Caritasverband im Kreis Soest

Heribert Fröhlich
Mo- Fr 9-12 Uhr, Mo-Mi 14-15.30 Uhr
Osthofenstrasse 35a, 59494 Soest
Tel. (0 29 21) 35 90-66
Fax (0 29 21) 35 90-22 66
froehlich@caritas-soest.de

Caritasverband Waltrop/Oer-Erkenschwick

Ellen Thun
Geschäftsstelle Oer-Erkenschwick
Mo-Fr 9-12 Uhr
Ludwigstraße 6, 45739 Oer-Erken-
schwick
Tel. (0 23 68) 8 90 90
Fax (0 23 68) 89 09 29
ellen.thun@ 
caritas-waltrop-oer-erkenschwick.de	

Geschäftsstelle Waltrop
Mo-Fr 9-12 Uhr
Dorfmüllerstraße 8, 45731 Waltrop
Tel (0 23 09) 95 70 30
Fax (0 23 09) 95 70 95

Caritasverband Wuppertal/Solingen e.V.

Vlatka Blagaic, Jürgen Kebeck
„Schaufenster“
Mo-Fr 9-17 Uhr 
Laurentiusstraße 7, 42103 Wuppertal
Tel. (0202) 389 0 389
schaufenster@caritas-wsg.de
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Reisebedingungen

§ 1 Zustandekommen des Reisever-
trages

(1) Mit der schriftlichen Anmeldung bie-
tet der Teilnehmer (gilt gleichermaßen 
für Damen und Herren) dem Veranstalter 
der Reise den Abschluss eines Reisever-
trages verbindlich an. Voranfragen und 
Reservierungen über Telefon und/oder 
Internet sind stets unverbindlich.

(2) Der Reisevertrag mit den Teilnehmern 
kommt durch die schriftliche Anmeldebe-
stätigung des Veranstalters an den Teil-
nehmer zustande. Bei oder unverzüglich 
nach Vertragsabschluss wird der Veran-
stalter dem Teilnehmer eine schriftliche 
Reisebestätigung übermitteln. 

(3) Die Anmeldung von Teilnehmern mit 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen ist 
mit genauen Angaben über Art und Um-
fang der Beeinträchtigungen zu versehen, 
damit der Veranstalter prüfen kann, ob 
eine Teilnahme und Anmeldebestätigung 
möglich ist.

Sollten dem Veranstalter solche Anga-
ben nicht gemacht werden, kann keine 
Anmeldebestätigung erfolgen, also kein 
Reisevertrag abgeschlossen werden. 
Erfolgt durch den Veranstalter eine Teil-
nahmebestätigung, weil ihm über eine 
solche gesundheitliche Beeinträchtigung 
nichts mitgeteilt wurde, so behält sich 
der Veranstalter vor, aus diesem Grund 
den Reisevertrag mit dem Teilnehmer zu 
kündigen.

§ 2 Leistungen des Veranstalters

(1) Der Umfang der Leistungen des Ver-
anstalters ergibt sich aus dem Inhalt der 
Anmeldebestätigung in Verbindung mit 
dem für den Zeitpunkt der Reise gültigen 
Prospekt.

(2) Orts- und Hotelprospekte, die nicht 
vom Veranstalter vertrieben werden 
sowie Erklärungen, Auskünfte und Zu-
sicherungen Dritter, insbesondere der 
Leistungsträger (z.B. Fluggesellschaften, 
Hotelleitung, öffentliche Verkehrsmit-
tel usw.) sind für den Veranstalter nicht 
verbindlich, ausgenommen für den Fall, 
dass eine entsprechende Erklärung oder 
Auskunft vom Veranstalter ausdrücklich 
schriftlich bestätigt wurde. 

§ 3 Zahlung, Anzahlung

(1) Auf den Reisepreis ist innerhalb ei-
ner Woche nach Erhalt der schriftlichen 
Reisebestätigung und Aushändigung des 
Sicherungsscheins (gem. § 651 k BGB) 
eine Anzahlung von 50,00 € / Person fäl-
lig. Eine Nichtzahlung bewirkt keine Auf-
hebung des Vertrages.

(2) Der Restbetrag auf den Reisepreis ist 
spätestens 14 Tage vor Reisebeginn fällig.

§ 4 Leistungs- und Preisänderungen

(1) Der Veranstalter behält sich vor, den 
im Reisevertrag vereinbarten Preis im 
Falle der Erhöhung der Beförderungs-
kosten oder der Abgaben für bestimmte 
Leistungen wie Hafen oder Flughafenge-
bühren oder einer Änderung der für die 
betreffende Reise geltenden Wechsel-
kurse entsprechend wie folgt zu ändern. 
Erhöhen sich die bei Abschluss des Reise-
vertrages bestehenden Beförderungsko-
sten, insbesondere die Treibstoffkosten, 
so kann der Veranstalter den Reisepreis 
nach Maßgabe der nachfolgenden Be-
rechnung erhöhen:

a) Bei einer auf den Sitzplatz bezogenen 
Erhöhung kann der Reiseveranstalter 
vom Reisenden den Erhöhungsbetrag 
verlangen.

b) In anderen Fällen werden die vom 
Beförderungsunternehmen pro Beför-
derungsmittel geforderten, zusätzlichen 
Beförderungskosten durch die Zahl 
der Sitzplätze des vereinbarten Be-
förderungsmittels geteilt. Den sich so 
ergebenden Erhöhungsbetrag für den 
Einzelplatz kann der Veranstalter vom 
Reisenden verlangen. Werden die bei 
Abschluss des Reisevertrages bestehen-
den Abgaben wie Hafen- oder Flughafen-
gebühren gegenüber dem Veranstalter 
erhöht, so kann der Reisepreis um den 
entsprechenden, anteiligen Betrag he-
raufgesetzt werden. Bei einer Änderung 
der Wechselkurse nach Abschluss des 
Reisevertrages kann der Reisepreis in 
dem Umfang erhöht werden, in dem sich 
die Reise dadurch für den Veranstalter 
verteuert hat. Eine Erhöhung ist nur zu-
lässig, sofern zwischen Vertragsschluss 
und dem vereinbarten Reisetermin mehr 
als 4 Monate liegen und die zur Erhöhung 

führenden Umstände vor Vertragsschluss 
noch nicht eingetreten und bei Vertrags-
schluss dem Veranstalter nicht vorher-
sehbar waren. Im Falle einer nachträg-
lichen Änderung des Reisepreises hat der 
Veranstalter den Reisenden unverzüglich 
zu informieren. Preiserhöhungen ab dem 
20. Tag vor Reiseantritt sind unwirksam. 
Bei Preiserhöhungen von mehr als 5 % 
ist der Reisende berechtigt ohne Gebüh-
ren vom Reisevertrag zurück zu treten 
oder die Teilnahme an einer mindestens 
gleichwertigen Reise zu verlangen, wenn 
der Veranstalter in der Lage ist, eine sol-
che Reise ohne Mehrpreis für den Rei-
senden aus seinem Angebot anzubieten.

§ 5 Rücktritt des Teilnehmers, 	
Umbuchung

(1) Der Teilnehmer kann bis Reisebeginn 
jederzeit gegenüber dem Veranstalter 
vom Reisevertrag zurücktreten. Dem 
Teilnehmer wird empfohlen, den Rücktritt 
schriftlich zu erklären.

(2) In jedem Fall des Rücktritts durch den 
Teilnehmer steht dem Veranstalter fol-
gende Entschädigung pro Person zu:
bis 3 Monate vor Reisebeginn: 50,00 €;
bei Flug- und Schiffsreisen 30% vom 
Reisepreis
ab 89. Tag bis inkl. 45. Tag vor Reisebe-
ginn: 20% v. Reisepreis 
ab 44. Tag bis inkl. 30. Tag vor Reisebe-
ginn: 30% v. Reisepreis
ab 29. Tag bis inkl. 15. Tag vor Reisebe-
ginn: 50% v. Reisepreis 
ab 14. Tag bis inkl.  7. Tag vor Reisebe-
ginn: 70% v. Reisepreis
ab 6. Tag bis inkl. 1. Tag vor Reisebeginn: 
80% v. Reisepreis 
am Tag des Reiseantritts oder Nichtantritt 
der Reise: 95% v. Reisepreis
Für bestimmte Reiseziele gelten beson-
dere Stornobedingungen, die Ihnen bei 
der Buchung ausgehändigt werden.

(3) Storniert in einem Doppelzimmer nur 
eine Person, so trägt die verbleibende 
Person, soweit sie das Doppelzimmer als 
Einzelzimmer weiterhin nutzen möchte, 
den dafür anfallenden Zuschlag.

(4) Dem Teilnehmer bleibt es unbenom-
men, nachzuweisen, dass kein oder ein 
wesentlich geringerer Schaden entstan-
den ist als die geforderte Pauschale.
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Reisebedingungen

§ 6 Obliegenheiten des Teilnehmers, 	
Kündigung durch den Teilnehmer

(1) Der Teilnehmer ist verpflichtet, Män-
gel unverzüglich der Reiseleitung anzu-
zeigen.

(2) Bei Reisegepäck sind Verlust und Be-
schädigungen unverzüglich den Beförde-
rungsunternehmen anzuzeigen. Dies gilt 
insbesondere bei Verlust von Fluggepäck. 
Das Beförderungsunternehmen ist zur Aus-
stellung einer schriftlichen Bestätigung ver-
pflichtet. Ohne Anzeige besteht die Gefahr 
eines Anspruchsverlustes.

(3) Wird die Reise infolge eines Reise-
mangels erheblich beeinträchtigt, kann 
der Teilnehmer den Vertrag kündigen. 
Dasselbe gilt, wenn ihm die Reise infolge 
eines solchen Mangels aus wichtigem, 
dem Veranstalter erkennbaren Grund, 
nicht zuzumuten ist. Die Kündigung ist 
erst zulässig, wenn der Veranstalter bzw. 
die Reiseleitung eine ihnen vom Teil-
nehmer bestimmte angemessene Frist 
haben verstreichen lassen, ohne Abhilfe 
zu leisten. Der Bestimmung einer Frist 
bedarf es nicht, wenn die Abhilfe unmög-
lich ist oder vom Veranstalter oder seiner 
Reiseleitung verweigert wird oder wenn 
die sofortige Kündigung des Vertrages 
durch ein besonderes Interesse des Teil-
nehmers gerechtfertigt wird. Kündigt der 
Teilnehmer den Reisevertrag, so bestim-
men sich die Rechtsfolgen dieser Kündi-
gung nach dem Gesetz.

§ 7 Nicht in Anspruch genommene 
Leistungen

Nimmt der Teilnehmer einzelne Reise-
leistungen infolge vorzeitiger Rückreise, 
wegen Krankheit oder aus anderen, nicht 
vom Veranstalter zu vertretenden Grün-
den nicht in Anspruch, besteht kein An-
spruch auf anteilige Erstattung.

§ 8 Kündigung oder Rücktritt 		
durch den Veranstalter

(1) Der Veranstalter kann den Reisever-
trag nach Reiseantritt ohne Einhaltung ei-
ner Frist kündigen, wenn der Teilnehmer 
die Durchführung der Reise ungeachtet 
einer Abmahnung des Veranstalters oder 
der Reiseleitung nachhaltig stört oder 
wenn er sich im erheblichen Maße ver-

tragswidrig verhält. Kündigt der Veran-
stalter, so behält er den Anspruch auf den 
Reisepreis, er muss sich jedoch den Wert 
der ersparten Aufwendungen anrech-
nen lassen. Die Reiseleitung nimmt die 
Interessen des Veranstalters wahr. Die 
hierdurch entstehenden Kosten gehen zu 
Lasten des Teilnehmers.

2) Der Veranstalter kann vom Reisever-
trag zurücktreten:
a) bis 4 Wochen vor Reisebeginn bei 
Nichterreichen einer in der Leistungs-
beschreibung festgelegten Mindestteil-
nehmerzahl. Der Veranstalter wird den 
Teilnehmer unverzüglich über die Absage 
der Reise informieren. Der Teilnehmer er-
hält den eingezahlten Reisepreis unver-
züglich zurück. Der Teilnehmer kann in 
diesem Falle an einer anderen Reise des 
Veranstalters teilnehmen.
b) bis 4 Wochen vor Reisebeginn bei öf-
fentlich geförderten Reisen, wenn die 
Bewilligung der beantragten Mittel nicht 
oder nicht im vorgesehenen Umfang er-
folgt. Der Veranstalter wird den Teilneh-
mer unverzüglich über die Ablehnung 
der Bewilligung oder die eingeschränkte 
Bewilligung und den neuen Reisepreis 
informieren.

§ 9 Haftung des Veranstalters

Die vertragliche Haftung des Veranstal-
ters für Schäden, die nicht Körperschä-
den sind, ist auf den dreifachen Reise-
preis beschränkt, 
a) soweit ein Schaden des Teilnehmers 
weder vorsätzlich noch grob fahrlässig 
herbeigeführt wird oder
b) soweit der Veranstalter für einen dem 
Teilnehmer entstehenden Schaden we-
gen eines Verschuldens eines Leistungs-
trägers verantwortlich ist.

§ 10 Pass-, Visa-, Zoll-, Devisen-	  
  und Gesundheitsbestimmungen

Der Veranstalter informiert im Reiseka-
talog oder gesondert über die Bestim-
mungen des jeweiligen Reiselandes.

§ 11 Verjährung, Abtretungsverbot

(1) Eine Abtretung jedweder Ansprüche 
des Teilnehmers aus Anlass der Reise, 
gleich aus welchem Rechtsgrund, an 
Dritte, auch an Ehegatten, ist ausge-

schlossen. Ebenso ist ausgeschlossen 
deren gerichtliche Geltendmachung in 
eigenem Namen.

(2) Ansprüche des Teilnehmers verjähren 
nach einem Jahr.

§ 12 Sonstiges

(1) Sollte eine der vorstehenden Bestim-
mungen unwirksam sein oder werden, so 
behalten die übrigen Bestimmungen ihre 
Gültigkeit. Die Wirksamkeit des Reisever-
trages als solcher bleibt unberührt.

(2) Der Teilnehmer verpflichtet sich, sei-
ne Krankenversicherungskarte und / oder 
den Auslandskrankenschein (Anspruchs-
behandlung E 111) mitzunehmen.

Abfahrtsorte bei Busreisen sind 
Dortmund, Lünen und Hagen



Anzeige Horn


